
 

Eigenerklärung zur Verwendung nachhaltiger und fairer Lebensmittel 

betreffend das Vergabeverfahren „__________________________“ 

1. Verwendung fair gehandelter Lebensmittel  

Mindestanforderung 1 

Für das Veranstaltungscatering wird die Verwendung von fair gehandelten [hier Produkte einsetzen, 

siehe Handout zur Vertiefungsschulung Faire Beschaffung Lebensmittel S.2/3] vorausgesetzt. 

Angebote von Bietenden, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. 

Unter fair gehandelten Lebensmitteln sind Produkte zu verstehen, die nach den folgenden Kriterien 

des Fairen Handels hergestellt wurden:  

- Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen in der landwirtschaftlichen Produktion (Anbau, Ernte)  
- Mindestens die Zahlung des Fairtrade-Minimum-Price an die Erzeugerinnen und Erzeuger für 

den Agrarrohstoff oder für das Produkt in einer nächst höheren Verarbeitungsstufe. Sofern 

kein Fairtrade-Minimum-Price festgelegt ist, muss entweder ein Preis gezahlt werden, der 

10 % über dem üblichen Marktpreis** liegt oder es muss zusätzlich zu dem üblichen 

Marktpreis eine Geldprämie (gleich welcher Höhe) gezahlt werden. 

☐  Ich erkläre / Wir erklären, 

- dass wir bei der Erbringung der Cateringleistungen ausschließlich fair gehandelte/n [hier 

Produkte einsetzen, siehe Schulungs-Handout s.2/3] entsprechend der oben genannten 

Kriterien verwenden und sichern zu, dies vor der Leistungserbringung dadurch 

nachzuweisen, dass die verwendeten Lebensmittel mit entsprechenden Produkt-

/Gütesiegeln versehen sind (wie etwa Fairtrade Siegel nach den Richtlinien von Fairtrade 

International oder Naturland-Fair Siegel nach den Fair-Richtlinien des Bioanbauverbandes 

Naturland) oder von einer Mitgliedsorganisation der World Fair Trade Organization (WFTO) 

stammen (wie beispielsweise GEPA – The Fair Trade Company, EL PUENTE GmbH, 

WeltPartner eG) oder mit vergleichbaren Gütezeichen versehen sind. 

- meinen / unseren gemäß den hier geltenden Nachweis-, Mitteilungs- und 

Aufbewahrungspflichten sowie der Pflicht dem Auftraggeber oder einem von ihm 

beauftragten Dritten zu Kontrollzwecken Einsicht in die in den Ausführungsbedingungen 

genannten Unterlagen zu gewähren, bzw. diese vorzulegen nachzukommen. 

- Ich bin mir / wir sind uns der in den Vertragsbedingungen genannten Vertragsstrafregelung 

bewusst und dass die schuldhafte oder erhebliche Nichterfüllung der o.a. Verpflichtung 

durch den Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer den Auftraggeber zur fristlosen 

Kündigung berechtigen. 

 

 

 

 

_______________________________    _____________________________________  

(Ort, Datum)       (Unterschrift und Firmenstempel)  

https://www.fairtrade.net/standard/minimum-price-info


 

Zuschlagskriterium 1  

Hiermit erklären wir, dass bei der Erbringung der Cateringleistungen neben den oben genannten fair 

gehandelten Produkten folgende/s Produkt(gruppen) aus Fairem Handel (wie oben definiert) 

stammen:  

(Zutreffendes bitte ankreuzen)  

☐ Kakaohaltige Produkte wie (Trink-)Schokolade, Pralinen, Kekse/Gebäck 

☐ Säfte aus Südfrüchten wie Orangen, Mango, Ananas 

☐ sämtliche der folgenden Gewürze, die verwendet werden: Pfeffer, Zimt, Nelken, Kurkuma, 

Curry, Kardamom, Muskat, Ingwer, Vanille  

☐ Honig 

☐ Rohrzucker und Limonaden  

☐ Hülsenfrüchte: sämtliche verwendete rote Linsen sowie schwarze, rote, weiße Bohnen 

☐ sämtliche der folgenden Nüsse, die verwendet werden: Cashew, Paranuss, Macadamia, 

Erdnüsse, Haselnuss, Mandeln 

☐  Sämtliche Kokosprodukte, die verwendet werden 

☐ Reis (ausgenommen Rundkornreis) und Quinoa 

☐ Sämtliche der folgenden Südfrüchte: Orangen, Ananas, Bananen, Mango 

☐ Sonstige, und zwar: ____________________ 

und sichern zu, dies bei Leistungserbringung dadurch nachzuweisen, dass die verwendeten 

Lebensmittel mit entsprechenden Produkt-/Gütesiegeln versehen sind (wie etwa Fairtrade Siegel 

nach den Richtlinien von Fairtrade International oder Naturland-Fair Siegel nach den Fair-Richtlinien 

des Bioanbauverbandes Naturland) oder von einer Mitgliedsorganisation der World Fair Trade 

Organization (WFTO) stammen (wie beispielsweise GEPA – The Fair Trade Company, EL PUENTE 

GmbH, WeltPartner eG) oder mit vergleichbaren Gütezeichen versehen sind. Wir bestätigen auf 

Anfrage der Auftraggeberin Lieferantenverträge vorzulegen, die die Verwendung der jeweiligen 

Produkte mit entsprechenden Produkt-/Gütesiegeln zusichern. 

  



 

2. Verwendung ökologischer Lebensmittel  

Mindestanforderung 2 

Die für das Catering eingesetzten Lebensmittel sind zu mindestens 40 % aus kontrolliert 

ökologischem Anbau zu beziehen, gemessen am monetären Wareneinsatz. Obst und Gemüse sind 

dabei ausschließlich (100 %) in Bio-Qualität zu beziehen. Produkte aus ökologischem Anbau sind i. S. 

d. Verordnung 2018/848 (EU-Öko-VO) zu verwenden und müssen mit dem EU-Bio-Siegel oder einem 

gleichwertigen Siegel zertifiziert sein. Angebote von Bietenden, die diese Anforderungen nicht 

erfüllen, werden ausgeschlossen. 

Zuschlagskriterium 2  

Hiermit erklären wir, dass bei der Erbringung der Cateringleistungen ein Anteil von über 40 % 

(gemessen am monetären Einsatzwert) der eingesetzten Lebensmittel in Bio-Qualität bezogen 

werden. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ 41-60 % 

☐ 61-80 % 

☐ 81-100 %  

und sichern zu, dies bei Leistungserbringung dadurch nachzuweisen, dass die Lebensmittel mit 

entsprechenden Produktsiegeln versehen sind (wie etwa EU-Bio Siegel nach EG-Öko-Verordnung, 

Demeter Siegel, Bioland Siegel, Naturland Siegel oder gleichwertige Gütezeichen.) 

 

3. Verwendung saisonaler Lebensmittel 

Mindestanforderung 3 

Hiermit erklären wir, gemäß Ziffer 2.2.1.2 der Leistungsbeschreibung saisonales Obst und Gemüse 

anzubieten und sichern zu, dies bei Leistungserbringung über den Menüplan und Lieferantenverträge 

nachzuweisen. Angebote von Bietenden, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden 

ausgeschlossen. 

 

4. Verwendung von frischen Lebensmitteln produziert im Umkreis des verarbeitenden Betriebes 

Mindestanforderung 4 

Hiermit erklären wir, gemäß Ziffer 2.2.1.3 der Leistungsbeschreibung Obst [ausgenommen folgende 

Südfrüchte, die aus Fairem Handel bezogen werden: …. ] und Gemüse anzubieten, das aus einem 

Umkreis von maximal 100 km rund um den verarbeitenden Betrieb stammt und sichern zu, dies bei 

Leistungserbringung über Lieferantenverträge nachzuweisen. Angebote von Bietenden, die diese 

Anforderungen nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. 

 

_______________________________    _____________________________________  

(Ort, Datum)       (Unterschrift und Firmenstempel)  


